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Ubersichtskarte 1: 10.000

Textliche Festsetzungen

Art der Nutzung

1.1 Im Urbanen Gebiet sind die Ausnahmen nach § 6a Abs. 3 Nr.
1 (Vergniigungsstdtten) und Nr. 2 (Tankstellen) der Baunutzungs-
verordnung nicht Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans.

1.2 Entlang der Straflenseite ist eine Wohnnutzung im Erdge-
schoss nicht zuldssig. Davon ausgenommen sind die Treppenrdume, die

der ErschlieBung der Wohnnutzung dienen.
Maf3 der Nutzung

2.1 Als zula@ssige Grundflaéche wird die im zeichnerischen Teil

festgesetzte liberbaubare Grundstiicksfldche festgesetzt.

2.2 Die zuldssige Grundflache darf durch Stellpldtze mit ihren
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne von §li der Baunutz-
ungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der Gelande-
oberflache, durch die das Baugrundstiick lediglich unterbaut wird bis zu

einer Grundfladchenzahl von 0,83 iiberschritten werden.

2.3 Bei der Ermittlung der zuldssigen Geschossflache sind die
Flachen  von Aufenthaltsrdumen in anderen als Vollgeschossen
einschliefllich  der dazugehérigen Treppenrdume und einschliefllich

ihrer Umfassungswédnde mitzurechnen.

2.4 Oberhalb der jeweils festgesetzten Oberkante kénnen
ausnahmsweise einzelne Dachaufbauten wie Aufzugsanlagen und
Treppenrdume sowie Aufbauten und R&ume fir technische Ein-
richtungen sowie auf den Flachen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 und N1 N2 N3 N4
N5 N6 N1 Spielgerdgte bis zu einer Hoéhe von 2,50 m zugelassen
werden. Die Dachaufbauten missen mindestens 2,50 m hinter den
Auflenkanten  der Baugrenze oder der Baulinie des obersten
Geschosses zuriickgesetzt sein. Davon ausgenommen sind Treppen-
hduser und Aufzugsanlagen sowie Dachaufbauten entlang der 6stlichen
Baugrenze ohne Grenzabstand und Spielgerdte entlang der Linie Q3
Q 4.

2.5 Die jeweils festgesetzte Oberkante baulicher Anlagen gilt
nicht fir Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie. Diese Anlagen
sind bis zu einer Héhe von 1,50 m oberhalb der jeweils festgesetzten
Oberkante zuldssig. Die nach dem Bauordnungsrecht

vorgeschriebenen Tiefen der Abstandsfladchen sind einzuhalten.

2.6 Solaranlagen sind nur innerhalb der iberbaubaren Fldchen

zuldssig.
Bauweise, iiberbaubare Grundstiicksfldchen

3. Entlang der Fassade der Kopenicker Strafle  kann ein
Zuriicktreten fir architektonische Gliederungen und Loggien bis 2,0 m

hinter die Baulinie ausnahmsweise zugelassen werden.
Weitere Arten der Nutzung

4.1 Im Urbanen Gebiet in der Fldche P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
P10 P1 sind Wohnungen zu errichten, die mit Mitteln der sozialen
Wohnraumférderung  gefordert werden kénnten. Diese Wohnungen
missen mindestens 30% der Geschossflache, die im MU fir
Wohnungen verwendet werden, umfassen. Ausnahmsweise kénnen die
Wohnungen, fir die foérderfdhig zugelassen werden, in einem anderen
Gebdudeteil im MU zugelassen werden, wenn der nach Statz 2

erforderliche Mindestanteil erbracht wird.

4.2 In der Flache a sind oberirdisch angeordnete Neben-anlagen

nur ausnahmsweise zuldssig.

4.3 Auf den nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind

Stellplatze und Garagen unzuld@ssig. Dies gilt nicht fir Tiefgaragen.
Immissionsschutz

5.1 Zum Schutz vor Verkehrsldrm missen im Urbanen Gebiet in
Gebduden

- entlang der Linie ABCDEF im 2. bis einschliefllich 6.

Vollgeschoss
- entlang der Linien ABCDE und GH im 7. Vollgeschoss

- entlang der Linien IJK und LM im Staffelgeschoss oberhalb der
Oberkante 57,0 bis 57,2 m i. NHN

bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsrdumen jeweils
mindestens die Halfte der Aufenthaltsrdume mit jeweils mindestens

einem Fenster von den o. g. Linien abgewandt ausgerichtet sein.

Hiervon ausgenommen sind Wohnungen, bei denen mindestens zwei
Aufenwédnde  zu den o. g. Linien ausgerichtet sind und Wohnungen mit
bis zu zwei Aufenthaltsrdumen, die ausschlieSlich entlang einer der o.

g. Linien ausgerichtet sind

In diesen Wohnungen missen in mindestens einem Aufenthaltsraum
(bei Wohnungen mit bis zu zwei AufenthaltsrGumen) bzw. in min-
destens der Hdlfte der Aufenthaltsraume (bei Wohnungen mit mehr als
zwei Aufenthaltsraumen) durch besondere Fensterkonstruktionen unter
Wahrung einer ausreichenden Beliifftung oder durch andere bauliche
Maf3inahmen  gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen er- reicht
werden, die gewdbhrleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A)
wdhrend der Nachtzeit in dem Raum oder den RGumen bei mindestens

einem teilgedffneten Fenster nicht liberschritten  wird.

Keine besonderen Fensterkonstruktionen oder andere bauliche
Mafinahmen gleicher Wirkung sind erforderlich in Auf- enthaltsrGgumen,
die mit mindestens einem Fenster von den o. g. Linien abgewandt

ausgerichtet sind. Diese Rdume sind entsprechend anzurechnen.
5.2 Zum Schutz vor Verkehrslarm sind im Urbanen Gebiet

- entlang der Linie EF fir das 7. Vollgeschoss

- entlang der Linie CDEGH fir das Staffelgeschoss oberhalb
der Oberkante 57,0 bis 57,2 m i. NHN

mindestens 1,10 m hohe durchgdngige ftransparente Briistungen mit

einer Schallddmmung DLR von mindestens 25 dB zu errichten.
5.3 Zum Schutz vor Verkehrslarm sind im Urbanen Gebiet

- entlang der Linie BCDE im 2. bis einschliefilich 7. Vollgeschoss
- entlang der Linie EF im 2. bis einschlief3lich 6. Vollgeschoss

mit Gebduden baulich verbundene Auflenwohnbereiche (z. B. Log-
gien, Balkone, Terrassen) nur als verglaste Vorbauten oder ver-glaste

Loggien zuldssig.

Von den o. g. Regelungen ausgenommen sind jeweils Wohnungen, die
iber mindestens einen baulich verbundenen Auflenwohnbereich

verfigen, der zur l&rmabgewandten Seite ausgerichtet ist.

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Auf3enwohn-
bereichen, die nur zu der o.g jeweiligen lGrmzugewandten Seite
ausgerichtet sind, ist jeweils mindestens ein baulich verbundener
Auflenwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu

errichten.

5.4 Sofern im Geltungsbereich des Bebauungsplans Feuer-
ungsanlagen fir die Erzeugung von Wd&rme betrieben werden, sind
vorwiegend zum Schutz vor Feinstaub als Brennstoffe nur Erdgas oder
Heizol EL schwefelarm zuldssig. Die Verwendung anderer Brenn-stoffe
ist dann zuldssig, wenn sichergesteift ist, dass die Massen-stréme von
Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den
Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar hdchstens

denen von Heizdél EL schwefelarm sind.

Griinordnung
6.1 Im Urbanen Gebiet ist pro angefangener 669 m’* Grund-
stlicksfldche mindestens ein standortgerechter Baum mit einem

Stammumfang von mindestens 18 cm zu pflanzen, zu erhalten und bei

Abgang nachzupflanzen.

6.2 Die nicht iiberbaubaren Fldachen sind gdrtnerisch anzulegen
und zu unterhalten. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang
nachzupflanzen. Das gilt auch, wenn unter diesen eine Tiefgarage

hergestellt wird.

Die Erdschicht iiber der Tiefgarage muss mindestens 0,8 m betragen.
Davon ausgenommen ist die Flaiche O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9
010 O1 Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht fir Wege,
Terrassen und untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im
Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 der Baunutzungsverordnung sowie

notwendige Spielflaéchen gemdfl § 8 Abs. 2 der Bauordnung Berlin.

6.3 Im Urbanen Gebiet sind mindestens 25 % der Dachfldchen
extensiv zu begriinen. Der durchwurzelbare Teil des Dachaufbaus muss
mindestens 10 cm betragen. 23 % der Dachflachen sind
einfach-intensiv. zu  begriinen. Der durchwurzelbare Teil des
Dachaufbaus muss mindestens 20 cm betragen. Die Bepflanzungen
sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Dabei sind die
Dach-flachen des eingeschossigen Gebdudeteils, Flache Q1 Q2 Q3

Q4 Q1 ausgenommen.

6.4 Im Urbanen Gebiet ist die Dachfldche des eingeschossigen
Gebdudeteils, Flache Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 mit einer Erdschicht von
mindestens 0,50 m zu bedecken und mindestens 16 % der Fldche
einfach-intensiv zu begriinen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und

bei Abgang nachzupflanzen.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

6.5 Im Urbanen Gebiet ist eine Befestigung von Wegen nur in
wasser- und luftdurchldassigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und

Luftdurchl&ssigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie

|
8,5m bis 39,0m
pe’P

Nebenzeichnung 1:

Baugrenze, Baulinie, Geschossigkeit und Oberkante

fiir das 2. Vollgeschoss

Maf3stab 1:1000 O 5 10 20 30 40 50 60

Betonunterbau, Fugenverguf3, Asphaltierungen und Betonierungen sind

unzuldssig. Davon ausgenommen ist die Flache b.

Sonstige Festsetzungen

7.1

Die Einteilung der Straflenverkehrsfldche ist nicht Gegenstand

der Festsetzung.

7.2

der

Die Flache b ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten

Allgemeinheit sowie einem Fahrrecht fir das Straflen- und

Grinflachenamt  zu belasten.

7.3

Im Urbanen Gebiet sind Werbeanlagen und Warenauto-

maten nur an der Statte der Leistung zuldssig. Wechselendes oder

bewegtes Licht fir Werbeanlagen ist unzuldssig.

7.4

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes treten alle bis-

herigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbind-

liche Regelungen der in § 9 Abs.1 des Baugesetzbuches be-

zeichneten Art enthalten, auBer Kraft.

Verpflichtung der Vorhabentrdgerin

8.

Im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

(Vorhaben- und ErschlieBungsplans) sind im Rahmen der fest-

gesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zuldssig, zu deren Durch-

fihrung
hat.

sich der Vorhabentrdger im Durchfiihrungsvertrag verpflichtet

Unterhalb 2. Vollgeschoss:

Baugrenze, Geschossigkeit, Oberkante fiir das
2. Vollgeschoss siehe Nebenzeichnung 1 und

Trauthohe oberhalb des 2. Vollgeschosses,
siehe Nebenzeichnung 2

Textliche Festsetzungen
sind noch nicht

Die Vermaliung wird

OK 57,0m

bis 60,8m

Nebenzeichnung 2:

Baugrenze, Baulinie, Geschossigkeit, Oberkante und Trauthohe

oberhalb des 2. Vollgeschosses

90 100 m Planunterlage: Flurkarte, ALK und ergénzende Messungen
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BERLIN

oberhalb 2. Vollgeschoss, sieche Nebenzeichnung 2,

Im Plan

Vorhabenbezogener

Bebauungsplan 2-35b VE

fir das Grundstiick Kopenicker Strafie 11, 12

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg

Der Vorhaben- und ErschlieBungsplan 2-35b VE vom ist
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 2-35b

Leichenerkldrung

Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung
Urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO)
Maf der baulichen Nutzung, Bauweise,
Hohe baulicher Anlagen

Geschossfldche als Hochstmaf3 z.B. GF: 18.200 m?
Baugrenze (§ 23 Abs. 3 Satz 1 BauNVO) —
Baulinie (§ 23 Abs. 2 Satz 1 BauNVO) —
Zahl der Vollgeschosse VII z.B.
Traufhéhe (TH) iber NHN 2.B. TH =57,0 m bis 59,0m
Oberkante (OK) iiber NHN 2.B. OK =57,0 m bis 59,0m
Oberkante (OK) iiber NHN (zwingend) z.B. 57,0m
Luftgeschoss [——
) Verkehrsflachen
Offentliche StraBenverkehrsfléche I:l
Straenbegrenzungslinie e

Offentliche Griinflachen
Offentliche Griinfléche I:l
Besonderer Nutzungszweck von Flachen . z.B. UFERGRUNZU

Sonstige Festsetzungen
Grenze des rgumlichen Geltungsbereiches
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans _
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flache
Flachen fiir Tiefgaragen

Planunterlage )

Geldndehohe, Straenhdhe in Metern iber NHN 2.B. N4

Laubbaum, Nadelbaum @ i :%Z

Zaun, Hecke
Bezirksgrenze
Flurgrenze

Flurstiicksgrenze

%
Flurstiicksnummer, Flurnummer z.B. 60, g L 0

Grundstiicksnummer

Mauer, Stiitzmauer
Bordkante

z.B. 49A

11 Z7777

Baunutzungsverordnung Berlin in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBL. | S. 3786), zuletzt gedindert durch Arfikel 2 des Gesetzes
vom 3. Juli 2023 (BGBL. 2023 | Nr. 176)

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBL. 1991 | S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBL. | . 1802)

gedndert worden ist

aktualisiert.

noch erganzt.

ENTWURF /
ARBEITSSTAND

noch nicht rechtsverbindlich Datum: 22.08.2023

Verfahrensstand:
Behdrdenbeteiligung gemaf § 4 Abs. 2 BauGB

Datum: 22.08.2023

Aufgestellt: Berlin, den ..

Bezirksamt Friedrichshain-KreuEberg von Berlin

Fachbereich Vermessung

Abteilung fur Bauen, Planen und kooperative Stadtentwicklung
Stadtentwicklungsamt
Fachbereich Stadtplanung

Fachbereichsleiter Bezirksstadtrat Fachbereichsleiter
Der Bebauungsplan wurde in der Zeitvom __.__.__ bis einschlieRlich __.__.__ 6ffentlich ausgelegt.
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplanam __._ . beschlossen.
Berlin,den.__. .

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Abteilung fir Bauen, Planen und kooperative Stadtentwicklung
Stadtentwicklungsamt
Fachbereich Stadtplanung

Fachbereichsleiter

Der Bebauungsplan ist aufgrund § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches in Verbindung mit § 6 Abs. 3 S. 1 des
Gesetzes zur Ausflihrung des Baugesetzbuchs durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden.

Berlin,den .

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

Bezirksbiirgermeisterin Bezirksstadtrat

Die Verordnungistam __.__.__im Gesetz- und Verordnungsblatt fiir Berlin auf S. ___ verkiindet worden.
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Cornelius Maurer
Schreibmaschinentext
Textliche Festsetzungen im Plan
sind noch nicht aktualisiert.
Die Vermaßung wird noch ergänzt. 
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